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Ministerium für Inneres und Sport 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

 

Nachr.: - BMI, Innenministerien und –senate der Länder 
 - Lt. Verteiler 1 
 
 
Ausländerrecht 
hier: Anordnung der Aussetzung von Abschiebungen nach Syrien gemäß § 60a Absatz 1 
        AufenthG 

Nach aktuellen Informationen kommt es in vielen syrischen Städten anhaltend zu gewaltsamen 

Auseinandersetzungen, die eine Vielzahl von Todesopfern fordern. Vor dem Hintergrund der aktuell 

dort äußerst angespannten Sicherheitslage kann nicht sichergestellt werden, dass 

ausreisepflichtige syrische Staatsangehörige unter Beachtung der völkerrechtlichen Standards in 

Sicherheit und unter angemessenen Bedingungen zurückgeführt werden können. 

Daher ordne ich gemäß § 60a Absatz 1 AufenthG aus humanitären Gründen an, Abschiebungen 

nach Syrien für sechs Monate auszusetzen. Dies gilt nur für Personen, für die eine 

Ausländerbehörde des Landes zuständig ist. 

Ausgenommen von dieser Anordnung sind Personen, bei denen eine vollziehbare 

Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG erlassen worden ist, Ausweisungsgründe nach den 

§§ 53, 54 oder 55 Absatz 1, 2 Nummern 1 bis 5 und 8 vorliegen oder die wegen einer im 

Bundesgebiet begangenen Straftat verurteilt worden sind, wobei Geldstrafen von bis zu 50 

Tagessätzen außer Betracht bleiben. 

Diese Anordnung gilt vom 23.02.2012 bis zum 22.08.2012. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Erna Buß-Krech 

Bearbeiter: Herr RI 
Tino Rosenbaum 
 

Telefon: +49 385 588 2354 
 

Telefax: +49 385 588482 2354 
 

E-Mail: tino.rosenbaum@im.mv-
regierung.de 
 

Geschäftszeichen: II-217-22321-2011/046-001 
 

  
Datum: Schwerin, 23. Februar 2012 

Landkreise/ Kreisfreie Städte 
Die Landräte/ Oberbürgermeister 
- Ausländerbehörden -  
 
Landesamt für innere Verwaltung M-V 
- Abteilung 5 - 


